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ADRESSEN 
Karlstraße 154 Karlstraße 165  
76135 Karlsruhe 76135 Karlsruhe 
T 0721 680246-81  T 0721 18366-13 
F 0721 680246-86 F 0721 18366-20

LAGE
Karlstraße/Ecke	Hohenzollernstraße
Straßenbahnhaltestelle Ebertstr./Linien 2,3,4
Bushaltestelle/Buslinien 50,55,62

  
HILFEN FÜR  
JUGENDLICHE IN DER 
STRAFFÄLLIGKEIT

TRAINING. BERATUNG. 
GEWALTPRÄVENTION. 
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BESUCHEN	
SIE UNS IN DER 
KARLSTRASSE 154

      VEREIN FÜR 

JUGENDHILFE  
KARLSRUHE



 

 
  VERMITTLUNG 

 ARBEITSAUFLAGEN 

Angebot	der	Vermittlung	von	straffällig	ge-
wordenen	Jugendlichen	 in	 soziale	und	öf-
fentliche	 Einrichtungen,	 um	 vom	Gericht	
verhängte	Arbeitsauflagen	abzuleisten.	Bei	
Bedarf	werden	die	Jugendlichen	pädago-
gisch	 motiviert	 und	 dabei	 begleitet	 ihre	 
Arbeitsstunden	abzuleisten.

ZIELE: 
Persönlicher	Einsatz	von	Arbeitszeit	zur	Wie-
dergutmachung.	Die	Arbeitsauflagen	fordern	
Jugendliche	dazu	auf,	durch	Arbeit	in	sozia-
len	 Einrichtungen,	 ihr	 Fehlverhalten	 in	 der	
Gesellschaft	wieder	gut	zu	machen.

TÄTIGKEITSBEREICHE:

  Diversion

 .......................................................................................

		Täter-Opfer-Ausgleich

 .......................................................................................

		Vermittlung	Arbeitsauflagen

 .......................................................................................

MEIN NÄCHSTER TERMIN:

.......... / .......... / .................  um .......... : .......... Uhr

  DIVERSIONSVERFAHREN STOP – 
  STRAFVERFAHREN OHNE 
 PROZESS 

Diversion	ist	ein	Verfahren	im	Jugendstraf-
gesetz.	Geringfügige	 Straftaten	werden	 in	
einem	sogenannten	erzieherischen	Gespräch	
bearbeitet.	 Durch	 die	Durchführung	 eines	
Diversionsverfahren	 kann	das	Strafverfah-
ren	ohne	Erhebung	einer	Anklage	eingestellt	
werden.

ZIELE: 
Übernahme	der	Verantwortung	für	die	Straf-
tat	in	einem	erzieherischen	Gespräch.	Über-
wachung	und	Vermittlung	von	Auflagen,	wie	
Schadenswiedergutmachung	und	Geldbußen.

  TÄTER-OPFER-AUSGLEICH

Täter-Opfer-Ausgleich	 ist	ein	Angebot,	das	
versucht einen außergerichtlichen Ausgleich 
zwischen	Beschuldigtem	und	Geschädigtem	 
einer	 Straftat	 herbei	 zu	 führen.	 Dies	 ge-
schieht unter Beteiligung eines unparteii-
schen Dritten.

ZIELE:
Außergerichtliche	 Konfliktschlichtung	 und	
Wiedergutmachung,	mit	Fokus	auf	die	Situ-
ation	der	Geschädigten.	Die	Beschuldigten	
übernehmen	Verantwortung	und	setzen	sich	
mit	dem	Opferleid	auseinander.

Der Verein für Jugendhilfe Karlsruhe 
(gegründet 1955) ist ein von Mitgliedern  
getragener gemeinnütziger Verein und  
anerkannter Träger der freien Jugend-
und Straffälligenhilfe. 

Der Verein 
  ist Anbieter vielfältigster Angebote und 

 Projekte im Bereich der Hilfen zur Erzie- 
 hung (SGB VIII), der ambulanten Hilfen  
 JGG sowie der freien Straffälligenhilfe in  
 der Stadt und im Landkreis Karlsruhe. 

  ist Mitglied im Paritätischen Landes- 
 verband Baden-Württemberg und wen- 
 det in seinen Arbeitsprozessen ein nach 
  ISO:9001:2015 zertifiziertes Qualitäts- 
 managementsystem an. 

  ist Arbeitgeber von derzeit 70 haupt- 
 amtlich beschäftigten Fachkräften, die  
 von ca. 80 Ehrenamtlichen in verschie- 
 densten Angeboten unterstützt werden.

  arbeitet ziel- und lösungsorientiert und  
 vereinbart wirtschaftliches und soziales  
 Handeln mit Nachhaltigkeit und Ge- 
 meinnützigkeit.

  orientiert sich an dem Leitsatz: „Wir  
 bieten professionelle, individuelle und  
 lösungsorientierte Hilfen zur Selbsthilfe  
 für junge und erwachsene Menschen  
 und Familien in besonderen sozialen  
 Lebenslagen“.

Ausführlichere Informationen finden Sie  
auf unserer Homepage: www.vfj-ka.de


